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L Gesetze und Verordnungen 

1. Verordnung betr. Kollektenplan 1965 

Es sind folgende Kollekten zu erheben: 

1. Am 1. Januar 1965, Neujahrstag, für die Aktion 
„Brot für die Welt". 

2. Am 17. Januar -1965, 2. Sonntag nach Epiphanias, 
für die Innere Mission und das Evangelische 
Hilfsiwerk im Osten. 

3. Am 14. Februar 1965, Septuagesimä, für iden Evan
gelischen Bund und den Martin-Luther-Bund. 

4. Am 21. Fe!bruar 1965, Sexagesimä, .für die inner
kirchliche Arbeit und die Werke .der Vereinigten 
Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands. 

5. Am 21. März 1965, Okuli, für die Seemanns..: 
mission. 

6. Am 4. April 1965, J udika, für die Innere Mission 
und das Evangelische Hilfswerk der Hamburgi
schen Landeskirche. 

7. Am 11. April 1965, Palmarum, für das Palästina
werk. 

8. Am 18. April 1965, Ostersonntag, für die hußere 
Mission. 

9. Am 2. Mai 1965, Misericordias Domini, zur Ver
fügung des Kirchenrats. 

10. Am 9. Mai 1965, Jubilate, für .die Evangelische 
Jugendarbeit im Osten. 

11. Am 23„ Mai 1965, Rogate, für die Innere Mission 
und das Evangelische Hilfswerk der Hamburgi
schen Landeskirche. 

12. Am 30. Mai 1%5, Exaudi, für gesa.mtkir·chliche 
Notstände und Aufgaben der Evangelischen 
Kirche in Deutschland. 

13. Am 6. Juni 1965, Bfingstsonntag, für 1den Ver·ein 
Diaspora und das Gustav-Adolf-Werk. 

14. Am 13. Juni 1%5, Trinitatis, für .den Lutherischen 
Weltdienst. 

15. Am 27. Juni 1965, 2. Sonntag nach Trinitatis, für 
die ökumenische Arbeit der Evangelischen Kirche 
in Deutschland und 1die Arbeit der evangelischlen 
Auslandsgemeinden. 

16. Am 4. Juli 1965, 3. Sonntag nach Trinitatis, für die 
Bahnhofsmission. 

17. Am 18. Juli 1965, 5. Sonntag nach Trinitatis, zur 
Verfügung des Kirchenrats. 

18. Am 15. August 1965, 9. Sonntag nach Trinitatis, 
für die diakonische Arbeit der Inneren Mission 
und das Evangelische Hilfswerk der EKD im 
Osten. 

19. Am 22. August 1965, 10. Sonntag nach Trinitatis, 
für den Evangelisch-lutherischen Zentralverein für 
Mission unter Israel. 

20. Am 12. September 1965, 13. Sonntag nach Trini
tatis, für ·das Rauhe Haus. 

21. Am 19. September 1965, 14. Sonntag nach Trini
tatis, (Diakoniesonntag), für den Landesverband 
der Inneren Mission in Hamburg. 

22. Am 26. September 1965, 15. Sonntag nach' Trini
tatis, für die Alsterdovfer Anstalten. 



Seite 60 

23. Am 10. Oktober 1965, 17. Sonntag nach Trinita
tis~ für unversorgte deutsche . Missionsfdder. 

24. Am 24. Oktober 1965, 19. Sonntag nach Trinitatis, 
für .die Auswanderermission in Hamburg. 

25. Am 31. Oktober 1965, Reformationstag, zur Ver
fügung des Kirchenrats. 

26. Am 7. November 1%5, 21. Sonntag nach Trinita
tis, für den Kirchlichen Verein für weibliche Dia
konie in Hambur:g (Vereinigtes Evangelisch-luthe
risches Diakonissen-Mutterhaus). 

27. Am 14. November 1965, 22. Sonntag nach Trini
tatis, für den Volksbund Deutsche Kriegsgräher
fürsor.ge. 

28. Am 28. Novemiber 1965, 1. Advent, für die Ham
burger Stadtmission. 

29. Am 5. Dezember 1%5, 2. Advent, für die Innere 
Mission und das Evangelische Hilfswerk der 
Hamburgischen Landeskirche. 

30. Am 24. Dezember 1965, Heiligabend, für die Ak
tion „Brot für die Welt". 

Die Erträge vorstehend an.georidneter Kollekten sind 
ungekürzt bis spätestens zum Mittwoch nach dem 
Sammelta:g auf das Bankkonto der Kirchenhauptkasse, 
Vereinsbank in Hamburg, Abt. Mohlenhof, oder auf 
das Postscheckkonto Hamburg 471 79 zu überweisen. 
Ausgenommen ist die unter Nr. 8 aufgeführte Kollekte 
für die „Äußere Mission" am 18. April 1965, die von 
der Gemeinde direkt an eine Missionsanstalt zu über
weisen ist. Die Missionsantalt ist auf dem Fonmblatt 
anzugeiben, mit dem das Kollektenergebnis mitgeteilt 
wird. 

Das in GVM Nr. 2 vom 10. März 1953 in der Ver
ordnung :betr. das Kollektenwesen (§ 7) vorgeschrie
bene Formblatt ist gleichfalls bis zum Mittwoch nach 
dem Sammeltag 1der Kirchenhauptkasse einzureichen. 

Auch die Kollekten für die Innere Mission und das 
Evangelische Hilfswerk der Hamburgischen Landes
kirche (Nr. 6, 11 und 29) sind in voller Höhe an die 
Kirchenhauptkasse abzuführen. 

· Es ist stets der gesamte Betrag einer jeden Kollekte 
auf dem Formblatt, das in der Kanzlei erhältlich ist, 
einzutragen. Kirchengemeinden mit mehreren Predigt
stätten haben den Kollektenertrag auf der Rückseite 
des Formblattes aufzugliedern. 

Die zur Verfügung des Kirchenrats vorgesehenen 
Kollekten (Nr. 9, 17 und 25) stehen, falls nähere Wei
sung nicht rechtzeitig erfolgt, den Gemeirnden zur 
freien Verwendung zu. 

Kollekten aus Wochenschlußgottesdiensten, Abend
gottesdiensten oder anderen gottesdienstlichen Ver
anstaltungen unterliegen der jeweiligen Verfügung des 
Kirchenvorstandes. 

Hamburg, den 31. August 1964 

(361) 

Der Kirchenrat 

Harm, Dr. 

Vizepräsident 

..-1• 

/ 2. Verordnung 

über bnrichtung und Aufgaben 

des Landeskirchlichen Amtes für Kirchenmusik 

Gemäß § 22 des Kirchenmusikergesetzes vom 24. 
Februar 1964 (GVM 1964 Seite 3) erläßt der Kirchen
rat folgende Verordnung: 

§ 1 

Das Landeskirchliche Amt für Kirchenmusik ist eine 
Einrichtung der Landeskirche zur Förderung der Kir
chenmusik 

§2 

(1) Dem Amt für Kirchenmusik gehören an 

1. ein vom Kirchenrat als erster Vorsitzer be
rufener Pastor, 

2. der Referent für Kirchenmusik im Kirchenrat, 

3. der Dezernent für Kirchenmusik im Landes
kirchenamt, 

4. der Orgelbausachverständige der Landeskirche, 

5. der Leiter der Abteilung für evangelische Kir
chenmusik an der Staatlichen Hochschule für 
Musik in Hamburg, 

6. zwei weitere vom Kirchenrat berufene Pastoren, 

7. sechs vom Kirchenrat berufene Kirchenmusiker. 

(2) Es wählt sich aus seinen Mitgliedern einen Kir
chenmusiker als zweiten Vorsitzer. 

§ 3 

Mitglieder nach § 2 (1) Ziffer 6 und 7 beruft der 
Kirchenrat ,für sieben Jahre. 

§ 4 

(1) Das Amt für Kirchenmusik nimmt die Aufgaben 
wahr, -die ihm .durch das Kirchenmusikergesetz 
und .die Dienstanweisung für Kirchenmusiker 
übertragen werden. 

(2) Es berät den Kirchenrat und .das Landeskirchen
amt 'bei ·der Durchführung 1des Staatsvertrages 
über die „Errichtung einer Abteilung für evange-
1-ische Kirchenmusik an der Staatlichen Hochschule 
für Musik Hamburg". 

§ 5 

Dem Amt für Kirchenmusik werden außerdem fol 
gende Aufgaben übertragen: 

1. Beratung und Förderung der Gemeinden, gesamt
kirchlichen Ämter und Einrichtungen, 

2. Besuchstätigkeit in den Gemeinden, 

3. Genehmigung von Vertretungen im kirchenmus•i· 
kalischen Dienst, 

4. Planung und Durchführung von übevgemeind· 
liehen kirchenmusikalischen Veranstaltungen, 

5. Beratung, Förderung und Fortbildurng der Kirchen. 
musiker, 

6. Verwaltung der Landeskirchlichen Musikbücherei 



§6 
Das Amt für Kir·chenmusik beschHeß.t über die Ver

wendung des Mus:ikpflege.fonds. 

§7 
Das Amt für Kirchenmusik gibt sich eine Geschäfts

ordnung. 

Hamtburg, den 31. August 1964 

(307) 

Der Kirchenrat 

Harm, Dr. 

Vizepräsident 

3. Allgemeine Dienstanweisung 
für die Kirchenmusiker der Evangelisch-lutherischen 

Kirche im Hamburgischen Staate 

§ 1 

(1) Der Kirchenmusiker trägt in seinem Amt den Auf
bau und .das Leben der Gemeinde verantwortlich 
mit. In und außer Dienst hat er -sich seines Amtes 
würdig zu erweisen. 

(2) Der Kirchenmusiker hat seine Dienstpflichten ge
wissenhaft wahrzunehmen und allen ihm auf 
Grund dieser Dienstanweisung erteilten Anord
nungen nachzukommen. 

(3) Der Kirchenmusiker hat seine Dienstobliegenhei
ten persönlich zu erledigen. 

§2 
(1) Das Kirchenmusikeramt umfaßt die Ausübung 

und Pflege der gesamten Kirchenmusik (Kantoren
unid Organistendienst) in der Kirchengemeinde. 

(2) Der Kirchenmusiker hat das Recht und die P.flicht 
zur Ausübung seines Amtes bei allen Gottes
diensten und kirchlichen Veranstaltungen der Ge
meinde sowie bei allen Amtshandlungen, die inder 
Kirche stattfinden, und allen Gemeindeveranstal
tungen, bei .denen die Mitwirkun_g des Kirchen
musikers üblich ist oder hesonders angeordnet 
wird. In dner Kirchengemeinde mit eigenem 
Friedhof ist er auch zur Mitwirkung bei auf die
sem Friedhof stat~find-enden kirchlichen Trauer
feiern verpflichtet. 

(3) Die dienstlichen Verpflichtungen des Kirchen
musikers erstrecken sich nicht nur auf die bereits 
bestehenden, sondern auch auf etwa neu einzu
ri:chtende Gottesdienste un.d Gemeindeveranstal
tungen. 

(4) Besondere kirchenmusikalische Veranstaltungen 
bedürfen der Genehmigung des Kirchenvorstan
des. 

(5) Wird in Eitrzelfällen vom Kirchenvorstand der 
Einsatz oder die Mitwirkung eines .anderen Kir
chenmusikers oder fremder Chöre oder Solisten 
gewünscht, so bedarf es dazu der Zustimmung 
des zuständigen Kirchenmusikers. Wird diese ver
weigert aus Gründen, die der Kirchenvorstand 
nicht anerkennen kann, so kann sie durch eine 
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Entscheidung des Landeskirchenamtes- nach An
hören 1des Amtes für Kirchenmusiik 'ersetzt wer
den. 

(6) Kirchenmusiker mit bestandener A-Prüfung sind 
verpflichtet, an der vom Amt für Kirchenmusik 
veranstalteten Stunde der Kirchenmusik mit:m
wirken. 

§3 
Die Tätigkeit des Kirchenmusikers im Gottesdienst 

hat im Einvernehmen mit dem Pfarramt zu erfolgen. 
Die Leitung des Gottesdienstes obliegt dem amtieren
den Pastor. Er ents·cheidet über ·die Einordnung der 
kirchenmusikalischen Stücke in den Gang des Gottes
dienstes und über die Angemessenheit des Wort
inhaltes der liturgischen Stücke. über die musikalische 
Eiignung eines liturgischen Stückes entscheidet der 
Kirchenmusiker. In Zweifelsfällen ist das Amt für 
Kirchenmusik zur Vermittlung anzurufen. 

§4 
(1) Der Kantor hat die Pflicht, den Kirchenchor zu 

leiten, seine Leistungsifähigkeit zu fördern und, 
falls ein Chor nicht besteht, um die Bildung eines 
solchen nach Kräften bemüht zu sein. 

(2) Der Kantor ist verpflichtet, mit dem Chor die 
liturgischen Choraulfgaben des Gottesdienstes 
wahrzunehmen. Er hat im Einvernehmen mit dem 
Pfarramt an Gemeindeabenden mitzuwirken und 
darüber hinaius Singstunden mit der Gemeinde, 
den Gemeindekreisen und den Konfirmanden zu 
veranstalten. 

(3) Die Einstellung und Entlassung von Chormit
gliedern ist Sache des Kantors. 

(4) Der Kantor hat den Vorsitzer des Kirchenvor
standes regelmäßig Ülber den Stand der Chor
avbeit zu unterrichten. 

§ 5 
(1) Der Organist hat an den durch .die Gottesdienst

ordnung bestimmten Stellen des. Gottesdienstes 
zur Begleitung des Gemeindegesanges oder Chor
gesanges oder zur Ausführung von selibständiger 
Orgelmusik die Orgel zu spielen. 

(2) Bei der Auswahl der Melodien zu den Gemeinde
gesängen sind die Weisen des Evangelischen Kir
chengesangbuches, bei den litur.gischen Sätzen, die 
für die Kirchengemeinde hestehende Ordnurng 
maßgebend. 

§6 
(1) Der Organ-ist hat .die ihm anvertraute Orgel sorg

sam und pfleglich zu behandeln. Etwaige Schäden 
oder Mängel am Orgelwerk, deren Abstellung 
besondere Kosten erfordern, hat er sofort dem 
Kirchenvorstand zu melden. Er kann kleinere 
Reparaturen und das Stimmen der Zungenregister 
selbst ausführen, soweit er -da.zu in der Lage ist. 

(2) Der Organist hat darau·f zu achten, ob bei 
Dampf- oder Luftheizungen genügender Feuch
tigkeitsgehalt in der Luft vorhanden ist. Ge
geibenenfalls ist ·der Kirchenvorstand zu benach
richtigen. 

(3) Der Organist hat ·die Funktion und Stimmung der 
Ovgel vor dem Gottesdienst zu prüfen, nach dem 
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Spielen den Spieltisch zu verschließen und den 
Schlüssel ain einem auch den Kirchenbeamten be
kannten Ort in der Nähe des Spieltisches zu ver
wahren. 

(4) Der Organist hat ein Orgeltagebuch zu führen, 
in das er unter Angaben des Datums alle Vor
kommniss:e an de:r Orgel wie Störungen, Beschä
digungen usw. einträgt, auch alle haulichen Schä
den, die das Orgelwerk gefährden könnten. Er 
hat dieses Orgeltagebuch in bestimmten Zeitab
ständen, in dringenden Fällen sofort, d em Vor
sitzer des Kirchenvorstandes vorzulegen. 

(5) Dem Organisten steht di.e Orgel für seine Übungs
zwecke kostenlos zur Verfügung. Er hat minde
stens einem Schüler der Kirchenmusikabteilung 
an der Staatlichen Hochschule for Musik .die Be
nutzung der Orgel zu Übungszwecken zu ge
statten. 

über die Festsetzung der Übungszeiten hat sich 
der Schüler mit dem Organisten ins Benehmen zu 
setzen. Der Organist kann seinen Schülern die 
Benutzung der Orgel unter seiner Verantwortung 
gewähren. Anderen Personen darf er die Be
nutzung der Orgel sowie den Zutritt in das Innere 
der Orgel nur mit Genehmigung des Kirchenvor
standes gestatten. 

(6) Hat der Kirchenvorstand dem Organisten eine 
generelle Genehmigung erteilt, über den Zutritt 
in das Innere der Orgel zu entscheiden, so darf 
der Organist diesen Zutritt nur Orgelfachleuten 
gestatten, sonstigen Personen nur in seiner Gegen
wart. Bei neugebauten Orgeln hat sich der Orga
nist besonders davon zu überzeugen, ob .im 
Orgelbauvertrag der Zutritt zur Orgel überhaupt 
im Zusammenhang mit der Garantie- und Eigen
tumsverpflichtung untersagt oder eingeschränkt 
ist. 

§ 7 

(1) Der Kirchenmusiker untersteht der Dienstaufsicht 
des Kirchenvorstandes. 

(2) Der Kirchenmus·iker hat das Recht, seine dienst
lichen Anliegen in einer zuvor mit dem Vorsitzer 
des Kirchenvorstandes vereinbarten Sitzung des 
Kirchenvorstandes selbst vorzutragen. Zu Ver
handlungen des Kirchenvorstandes über kirchen
musikalische Angelegenheiten kann der Kiirchen
musiker hinzugezogen werden. 

(3) Der Kirchenmusiker nimmt an den Mitarbeiter
besprechungen der Gemeinde teil. 

§8 
Sind in einer Kirchengemeinde mehrere Kirchen

musiker angestellt, regelt der Kirchenvorstand die 
Verteilung des Dienstes. über Gottesdienste und 
Amtshandlungen, in denen beide gemeinsam mitzu-

wirken haben, müssen sie sich rechtzeitig verständi
gen. 

§9 

(1) Gesuche um Befreiung vom Dienst in Einzelfällen 
sind rechtzeitig beim Kircheny;orstand einzurei
chen. In dringenden Fällen, besonders im Falle 
der Verhinderung durch Krankheit, genügt eine 
rechtzeitige Benachrichtigung des amtierenden 
Pastors. In allen Fällen soll der Kirchenmusiker, 
soweit nicht ein regelmäßiger Vertreter vom Kir
chenvorstand für ihn bestellt ist, seinerseits für 
Vertretung sorgen. 

(2) Zu einer länger dauernden Vertretung k ann nur 
ein Kirchenmusiker zugelassen werden, der die 
A nstellungsfähigkeit besitzt oder vom Amt für 
Kirchenmusik einen Zulassungsausweis erhalten 
hat. Studierende der Kirchenmusik sind zur Ver
tretung zugelassen, wenn sie die Genehmigung 
ihrer A usbildungsstätte haben. 

(3) Die Kosten für Vertretungen bei Erkrankungen, 
während des Erholungsurlaubs, bei Einbemfung 
zur Bundeswehr und bei einer anderweitigen 
dienstlichen Inanspruchnahme durch die Gemeinde 
oder die Landeskirche trägt die Kirchengemeinde. 

(4) Für Vertretungen, die aus anderen, .insbeson1dere 
persönlichen Gründen, erforderlich werden, hat 
der Kirchenmusiker für eigene Rechnung zu 
songen. 

(5) Sind an einer Kirchengemeinde mehrere Kirchen
musiker tätig, so vertreten sie sich gegenseitig. 

(6) Im Dienste der Hamburgischen Landeskirche oder 
ihrer Gemeinden stehende Kirchenmusiker erhal
ten für Vertretungen gern. Abs. 3 keine Ver
gütung. 

§ 10 

(1) Der Kirchenmusiker erhält in allen kirchenmusi· 
kalischen Fragen Rat und Förderung durch da~ 
Amt für Kirchenmusik. Er kann in Konfliktfällen 
dieses Amt zur Vermittlung anrufen. 

(2) Der Kirchenmusiker hat an den für seine Fort
bildung vom Amt für Kirchenmusik anigesetzter 
Veranstaltungen teilzunehmen. 

§ 11 

Die Dienstanweisung kann durch den Kirchenvor 
stand iim Einvernehmen mit dem Amt für Kirchen 
musik ergänzt werden. 

Hamburg, den 31. August 1964 

(231) 

Der Kirchenrat 

Harm, Dr. 

Vizepräsident 

II. Von der Synode 
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III. Verwaltungsanordnungen 

IV. Aus der kirchlichen Arbeit 

1. Konfirmationstermine 1965 

(Den Geisthchen und den Kirchenlbüros bereits 
durch Rundschreiben mitgeteilt) 

Für die Konfirmationen 1965 werden folgende 
Sonntage fest gesetzt: 

Der Unterricht für die neuangemeldeten Konfir
manden beginnt am Montag, dem 3. Mai 1965. 

Hamburg, den 24. August 1%4 
Der Bischof 

Dr. W ölber 

Estomihi, 28. Febr uar 1965 (332) 
Invocavit, 7. März 1965 
Reminis.zer·e, 14. März 1965. 

Hamburg, den 24. A ugust 1964 

(312) 

Der Bischof 

Dr. Wölber 

2. Konfirmandenanmeldungen 

(Den Geistlichen und ·den Kirchenbüros bereits 
durch Rundschreiben mitgeteilt) 

Die Anmelidung der Konfirmanden, die im Jahre 
1967 kon.firmiert werden sollen, findet am Montag, 
dem 26. April, Dienstaig, dem 27. April, Donnerstag, 
d em 29. April, und Freitag, dem 30. April 1965 von 
16 bis 19 Uhr statt. 

3. Kirchenmusikerprüfungen 

Vor dem Kirchenmusikalischen Prüfungsamt der 
Hambur,gischen Landeskirche haben am 15. Juli 1964 
folrgende Studierende der Abteilung .für Evangelische 
Kirchenmusik die Prüfungen bestanden: 

die kleine (C-) Prüfung für Kantoren und Organisten 

Fräulein Heide Becker 
Dieter Springer 
Fräulein Maria Stehn; 

die mittlere (B-) Prüfung für Kantoren und Organisten 

Hartmut Imbt 
Wolfgang Schlüns. 

(307) 

V. Personalien 

1. Ausschreibungen 

2. Wahlen, Beru~fungen und Einführungen 

Der Kirchenvorstand der Kirchen1gemeinde Borg
felde wählte am 19. August 1964 auf Grund § 3 Abs. 5 
des Gesetzes über die Besetzung von Pfarrstellen 
vom 18. Juni 1959 Pastor Kurt Sknwronnek, bisher 
Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde der Gnaden
kirche zu Cux:haven, zum Pastor der Kirchengemeinde 
Borgfelde. 

Der Kirchenrat hat Pastor Skowronnek mit Wirkung 
vom 1. Oktober 1964 in dieses Amt berufen. 
(202) 

Gemäß Beschluß des Kirchenrats vom 6. Juli 1964 
ist die freie Pfarrstelle in der Evan1gelisch-lutherischen 
Ki.r.chengemeinde St. Pauli-N ord a1uf Grund § 1 Abs. 3 
des Gesetzes über die Besetzung von Pfarrstellen vom 
18. Juni 1959 mit Pastor Günter Spielmann aus Fed
derwardergroden (EvangeHs.ch-lutherische Kirche in 
01denhur.g) besetzt worden. 

Der Kirchenrat hat Pastor Spielmann mit Wirkung 
vom 1. Oktober 1964 in dieses Amt berufen. 

(202) 

Gemäß Beschluß des Kiirchenrats vom 3. August 
1964 ist der für den Dienst in der Studentenarbeit an 
der Universität Wisconsin und im Pfarrdienst der 
St. J ohn's Lutheran Church beurlaubte Pastor Erich 
Boyens mit Wirkung vom 1. November 1964 in das 
Studentenp.farramt der Hamburgischen Landeskirche 
berufen worden. 

(202) 

Pastor Georg Laiten:berger, Kirchengemeinde Nord
Barmbek, wurde am 12. Sonntag nach Trinitatis, 16. 
August 1964, .durch Senior D. Harms in sein Amt 
eingeführt. 

Senior D. Harms legte seiner Einführunigsansprache 
Joh. 15, Vers 5, zugrunde. Pastor Laitenberger pre
digte über Jes. 38, Vers 9-13 und 17-20. 
(202) 

Pastor Karl Lindemann, mit der Seelsorge in den 
Strafanstalten Hambur.g-F:uhlsbüttel beauftriagt, wurde 
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am 16. Sonntag nach Trinitatis, 13. September 1%4, 
durch Bischof Dr. Wölber in sein Amt eingeführt. 

Bis·chof Dr. Wölber legte seiner Einführungsan
sprache Eph. 3, Vers. 14 ff., zugrunde. Pastor Linde
mann predigte über 2. Kor. 1, Vers 3-7. 
(202) 

Pastor Burghard Conr,ad, Kirchengemeinde St. Ste
phanus, wurde am 17. Sonntag nach Trinitatis, 20. Sep
tem'ber 1%4, durch Senior D. Harms in sein Amt 
eingeführt. 

.Senior D. Harms legte seiner Einführungs.ans.prache 
1. Mose 12, Vers 2, zugrunde. 

Pastor Conrad predigte über 1. Kor. 9, Vers 16-23. 
(202) 

Der Kirchenvorstand der Kirchengemeinde Kirch
werder wählte am 2. Juni 1964 Wolfgang Feddersen 
gemäß § 7 Abs. 2 des Kirchenmusikergesetz·es vom 
24. Febi.iuar 1964 zum Küchenmusjker der Kirchen
gemeinde Kirchwerder. 

Das Landeskirchenamt hat die Anstellung mit Wir
kung vom 1. August 1964 genehmigt. 
(231) 

3. Beauftragungen, Ernennungen und Versetzungen 

Kirchenrendant Walter Lorenz, Kircherngemeinde St. 
Gertrud, -ist im Einvernehmen mit dem Kirchenvor
stand St. Gertrud mit Wfrkung vom 16. September 
1964 unter Ernennung zum Amtmann in das Landes
kirchenamt versetzt worden. 
{1521) 

Kirchenrendant Johannes Büssenschütt, Kirchenge
meinde St. Thomas., ist mit Zustimmung der bete!i.Hg
ten Kirchenvorstände mit Wirkung vom 16. September 
1964 .in die Kirchengemeinde St. Gertrud versetzt 
worden. 
(234) 

4. Zuweisung von Lehrvikaren 

5. Dienstbeendigungen, Beurlaubungen 

Pastor Dr. Kurt Wiese, Evangelisch-lutherische Kir
chengemeinde St. Markus-Hoheluft, ist auf s.einen An
trag gemäß § 10 Abs. 1 des Kirchlichen Ruhestands
gesetzes vom 10. März 1928 in der Fassung vom 30. Mai 
1960 mit Ablauf des 30. Sept·ember 1964 in den Ruhe
stand versetzt worden. 

(202) 

Pastor Ernst Dietz.e, Kirchengemeinde Borgf.elde, 
und Pastor Lic. Gustav Häußler, Amalie-Sieveking
Krankenhaus, sind auf Grund § 10 Abs. 3 des Kirch
loichen Ruhestands1gesetz·es vom 10. März 1928 in der 
Fassung vom 30. Mai 1%0 mit Ablauf des 30 . . Septem
ber 1964 in den Ruhestand getreten. 

(202) 

Pastor Alfred Krüger, Kirchengemeinde Hamlburg
Dulsberg, ist auf seinen Antrag mit Ablauf des 30. Sep
tember 1964 aus dem Dienst der Hamburg.ischen Lan
deskirche ausgeschieden, um eine Pfarrstelle in Sottrum 
(Evangelisch-Lutherische Landeskirche Hannovers) zu 
übernehmen. 

(202) 

Auf ihren Antrag sind aus dem Dienst der Ham
burgischen Landeskirche mit Ablauf des 30. Septem
ber 1964 a1Usgeschieden: 

Gemeindehelferin Eva-Regine Klehm, Kirchen
gemeinde Alt-Barm:bek 

Gemeindeheliferin Susa•nne Rose, Eva.ngelisch
lutherische Kirchengeme.inde Ansgar Hamlburig-
Langenhorn. · 

(235) 

6. Todesfälle 

VI. Mitteilungen 

1. Schulferien 1965/66 

Die Schulibehöirde der Freien und Hansestadt Ham
burg hat die Ferien für die allgemeinbildenden Schu
len für das Schuljahr 1965/66 mit Zust.immung der 
Deputation ·der Schulbehörde wie folgt festgesetzt: 

Frühjahrsiferien 15. 3·. bis 31. 3. 1965 
außerdem schulfrei vom 16. 4. „ 20. 4. 1%5 
Pfingstferien 5. 6. 12. 6. 1965 
Sommerferien 5. 7. „ 15. 8. 1965 
Herbstferien 4. 10. 9. 10. 1965 

Weihnachtsferien 22. 12. 1965 bis 6. 1. 1966. 

Die Daten bez·eichnen den ersten und letzten 
Ferientag. 

Entlassungstag für die Schulahgänger (außer Abi
turienten) zu Ostern 1965 ist der 12. März 1965. 

Die Frühjahrsferien 1%6 dauern vom 14. März bis 
zum 31. März 1966. 
(333) 

2. Kollektenergebnisse 
(Siehe Seite 65) 

VII. Berichtigungen 



2. K o l l e k t e n e r g e b n i s s e 

Gemeinde 

1. Hauptkirchenkreis 
1. St. Petri 
2. St. Nikolai 
8 . St. Katharinen 
4. St. Jacobi . 
5. St. Michaelis 
6. St. Pauli·Süd 
7. St. Pauli.Nord 
8. St. Pauli •West 
9. St. Georg . 

10. Finkenwerder 
11. Moorburg 

II. Westkreis 
12. Christu~kirche.Eimsbüttel 
13. Bethlehem· Kirche 
14. Apostelkirche • 
15. St. Stephanus • . . . 
16. St. Johannis.Harvestehude 
17. St. Andreas . 
18. St. Markus-Hoheluft 

ITI. Nordkreis 
19. St. Johannis·Eppendorf 

IV. Ostkreis 

V. Südkreis 

20. St. Martinus-Eppendorf 
21. Groß.Borste! . . . 
22. Matthäusgem.-Winterhude 
23. Epiphaniengemeinde . 
24. Paul Gerhardt-Gem.Winterh. 
25. Alsterdorf 
26 . Ohlsdorf 
27 . Fuhlsbüttel St. Lukas 
28. Fuhlsbüttel St. Marien 
29 . Hummelsbüttel 
30. Klein,ßorstel • 
81. Ansgar-Langenhorn 
32. Nord-Langenhorn 

33. St. Gertrud 
34. Uhlenhorst • . . 
35. Eilbek•Friedenskirche 
36. Eilbek•Versöhnungskirche 
37. Alt.Barmbek 
38. Kreuzkirche . 
39. West•Barmbek 
40. Nord•Barmbek 
41. St. Gabriel 
42. Dulsberg 

48. Borgfelde 
44. St. Annen . . . . 
45. Dreifaltigkeitsgem.-Hamm 
46 . Simeongemeinde 
~7. Paulusgemeinde 
48. Süd. Hamm . . . . 
49 . Martinsgemeinde Horn 
50. Philippusgemeinde Horn 
51. Kapernaumgemeiade Horn 
52. Timotheusgemeinde Horn 
53. St. Thomas 
64. Veddel 

VI. Kreis Bergedorf 
55. Bergedorf . . . . 
56. Geesthacht •St. Salvatoris 
57. Geesthacht.St. Petri 
58. Altengamme 
59. Kirchwerder 
60. Neuengamme 
61. Curslack 
62. Allermöhe . . 
63. Billwerder a.d.B. 
64. Nettelnburg 
65. Moorfleet • 
66. Ochsenwerder 

VII. Kreis Cuxhaven 
67. Ritzebüttel . . . • 
68. Gnadenkirche Cuxhaven 
69. Groden 
70. Döse . . 

Sahlenburg . 
71. St. Petri•Cuxhaven 

VIII. Sonstige Gemeinden, 
Kapellen und Anstalten 

72. Flußschift:ergemdndc. 
78. Seemannsmission . . • . 
74 . Flüchtlingslag. Finkenwcrdcr 
75. Schrödc„tift . 
76. Krankenhäuser • 
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